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k) technische und pflanzliche Maßnahmen zur 
Verhinderung und Behebung von klimatischen 
Schäden, wie Erosionsschutzmaßnahmen. 
Kleinklimaverbesserungen und Bestandspflege 
flurschützender Gehölze (außer rein landwirt
schaftlichen Maßnahmen);

Kultivierung von Ödland- und Moorflächen zur
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung,
Wiedernutzbarmachung von Bergbauflächen,

die Bodenfruchtbarkeit ständig zu erhöhen, um 
dadurch die Brutto- und Marktproduktion zu stei
gern und die immer vollkommenere Versorgung der 
Bevölkerung mit hochwertigen Nahrüngsmitteln 
und der Industrie mit landwirtschaftlichen Roh
stoffen aus eigenem Aufkommen zu sichern.

(2) Die Meliorationsgenossenschaft baut sich auf 
der Grundlage des jeweiligen Wassereinzugsge
bietes, unter Beachtung natürlicher Grenzen, auf. 
...c örtliche Abgrenzung der einzelnen Mitglieder
bereiche innerhalb des Bereiches der Meliorations
genossenschaft wird kartenmäßig festgestellt und 
ist dem Statut als Anlage beigefügt.

Die Meliorationsgenossenschaft hat folgende Haupt
aufgaben:

a) Instandsetzung und Unterhaltung (ohne Gene
ralreparatur) aller jm Wassereinzugsbereich 
liegenden Meliorationsanlagen sowie Planung 
und Koordinierung aller Meliorationsvorhaben 
auf der Grundlage der Perspektiv- und Volks
wirtschaftspläne;

b) Mitarbeit bei der Planung der Unterhaltungs
arbeiter) sowie der Generalreparaturen und des 
Neubaues an staatlichen Gewässern und was
serwirtschaftlichen Anlagen im Einzugsgebiet 
sowie Koordinierung der Meliorationen mit 
den örtlichen Staatsorganen und den angren
zenden Meliorationsgenossenschaften;

c) Unterstützung ihrer Mitglieder bei der Durch
führung von Folgemaßnahmen auf meliorier
ten Flächen (die Durchführung periodisch 
wiederkehrender Aufgaben wird in der Ar
beitsordnung sowie im Betriebsplan be
schlossen);

d) Vertretung der Forderungen der in. Abwasser
gebieten gelegenen Mitglieder gegenüber den 
Abwasserlieferanten;

e) Vertretung ihrer Mitglieder in Schaukommis
sionen sowie in Stau- und Schöpfwerks-Bei
räten;

f) Anlage und Betrieb von Bewässerungseinrich
tungen sowie Koordinierung der Bewässe
rungspläne der einzelnen Betriebe;

g) ständige Kontrolle und Instandhaltung aller 
Dränausmündungen und Durchlässe;

h) Vertragsabschluß mit bauausführenden Be
trieben und Bauleitung über den Neubau, Aus
bau und die Generalreparatur von Binnen
entwässerungsanlagen und Wirtschaftswegen 
im Auftrag des einzelnen Mitgliedes;

i) Beratung und Anleitung ihrer Mitglieder bei 
der Festlegung geeigneter Meliorationsmaß
nahmen (Grünlandumbruch, Gesundkalkung, 
Volldüngung), die eine schnelle Verbesserung 
der Struktur des Bodens und der Zusammen
setzung des Pflanzenbestandes zur Folge 
haßen;

І) Unterhaltung von Weideeinrichtungen;

1) Auswertung der Meliorationsgrundlagenerhe
bung und laufende Vervollständigung des 
Meliorationskatasters, der Standortkartierun
gen und Standortbeurteilungen und Nähr
stoffkarten.

2. Die Meliorationsgenossenschaft verwirklicht die 
vorstehenden Aufgaben durch:

a) Bildung einer Produktionsabteilung, die nach 
einem bestätigten Betriebsplan die notwendi
gen Meliorationsarbeiten, die von den Beteilig
ten nicht selbst durchgeführt werden, ausführt;

b) Planung, Koordinierung und Kontrolle aller 
Meliorationsmaßnahmen, welche die Beteilig
ten mit eigenen Mitteln und Arbeitskräften 
auf ihren Flächen durchführen;

c) Zusammenarbeit mit den örtlichen Staats
organen bei der Organisierung von Arbeiten 
durch Nutznießer von Meliorationseinrichtun
gen, die nicht Mitglied der Meliorationsgenos
senschaft sind;

d) Zusammenarbeit mit den örtlichen Staats
organen und gesellschaftlichen Organisa
tionen bei der Mobilisierung der Landbevöl
kerung zur Unterstützung der Meliorations
maßnahmen durch Einsätze im NAW usw.

III.
Mitgliedschaft

3. (1) Zur Koordinierung und gemeinsamen Durch
führung der Meliorationsmaßnahmen werden die 
im Einzugsbereich liegenden sozialistischen Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft sowie des Garten
baues Mitglied der Meliorationsgenossenschaft.
Ihr gehören an:

(2) Im Einzugsbereich liegende individuell genutzte 
Grünlandflächen in LPG Typ I und II gehören 
zum Meliorationsgebiet. Die LPG entrichten die 
damit zusammenhängenden finanziellen Verpflich
tungen nach den Grundsätzen des Statuts und der 
Beschlüsse der Bevollmächtigtenversammlung der 
Meliorationsgenossenschaft.
Die LPG legen in eigener Zuständigkeit die von 
ihren einzelnen Mitgliedern für diese Flächen zu er
bringenden Leistungen (Geld-, Sach- und Arbeits
leistung) fest.

(3) Sonstige im Einzugsbereich der Meliorations
genossenschaft liegenden Flächen von Grundstücks
besitzern (insbesondere Kleingärtner, Bewirtschaf
ter nicht ablieferungspflichtiger Flächen bis 1 ha, 
Nutzer von Korbweidenanlagen, Fischwirtschaften, 
die über Meliorationsanlagen auf ihrem Gelände 
verfügen usw.), die Nutznießer der Meliorationen 
sind, gehören zum Meliorationsgebiet und werden


